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Chur. Für die Vollendung der Arbeit und die Abgabe des

gesamten Vermessungswerkes war als Termin der 1. Mai 1910

festgesetzt. Die Arbeit wurde im Sommer 1904 begonnen.
Ende 1907 entstanden zwischen den Parteien Differenzen und
es erklärte Ingenieur Schwarzenbach, nachdem seine Versuche,
diese Differenzen gütlich beizulegen, am Widerstände der
Stadtverwaltung Chur gescheitert waren, am 14. März 1908 seinen
Rücktritt vom Vertrage. Er stellte mit diesem Tage die
Vermessungsarbeiten gänzlich ein, schloss das Vermessungsbureau
und reiste von Chur ab. Ueber die Berechtigung dieses

Vertragsrücktrittes und seine Folgen entstand sofort im Frühjahr
1908 ein Prozess und zwar vor einem Schiedsgericht, wie
vertraglich vorgesehen war. Die Stadt Chur stellte an Schwarzenbach

aus den verschiedensten Titeln eine Forderung von über
100,000 Fr., während Schwarzenbach mit einer Widerklage
Anspruch auf Schadenersatz erhob, weil das Verschulden am
Vertragsrücktritt einseitig bei der Stadt Chur liege. Nach
Erhebung verschiedener Expertisen und Einvernahme zahlreicher

Zeugen hat das Schiedsgericht Ende 1912 endlich sein
rechtskräftiges Urteil gefällt. Mit diesem Urteil ist die Klage der
Stadt Chur gänzlich abgewiesen worden, und es wurde der von
Schwarzenbach im März 1908 vollzogene Vertragsrücktritt als

berechtigt erklärt unter Zusprechung einer Schadenersatzsumme

von über 15,000 .Fr. Wie man hört, sollen die Gerichtskosten
in diesem Prozess, also ohne Advokatenkosten, über 9Q00 Fr.

betragen haben. Die Stadt Chur war im Prozess durch Advokat
Dr. Calonder, Ständerat, in Chur, Ingenieur Schwarzenbach
durch Rechtsanwalt Albert Meier in Zürich vertreten. Das

Schiedsgericht bestand aus Nationalrat Vital, Advokat irj Fetan

(Engadin), als Obmann, und den Herren Oberst Held, Chef
der Landestopographie in Bern, und Rechtsanwalt Dr. Albert
Keller in Zürich als Schiedsrichter. („N. Z. Z.")

Ueber eidgenössisches Geometerpatent und
Befugnisausweis

ist uns noch folgende Einsendung zugegangen:
Ein Ausweis in Form einer Urkunde über die Zulassung

zu den schweizerischen GrürtdbuChvermessungen werde ans-



— 115 —

Konkordatsgeometern ' auf Gesuch hin vom eidgenössischen
jrundbuchamte zugestellt Etwas erstaunt habe ich diese

Bekanntmachung unserer eidgenössischen Behörde in der
*"ebruarnummer der „Geometerzeitung" gelesen und wieder
gelesen. Ich war bis jetzt, gestützt auf Art. 34 der eidgenössischen

Grundbuchverordnung, der Ansicht, dass wir ohne
veiteres Grundbuchgeometer seien. Das rote Bulletin des
'.entralvorstandes hat mich deshalb wenig überrascht; es gab
¦ nir die Ueberzeugung, dass ich nicht der einzige Geo-
neter bin, der die Bekanntmachung zweimal gelesen hat. Dem
Vunsche des Zentralvorstandes getreu nachkommend, habe ich
s bis jetzt unterlassen, mir einen solchen Ausweis zu erbitten,
ioch war es mir vergönnt, die Urkunde eines Kollegen (Zürcher-
erein) zu Gesicht zu bekommen. Obschon ich mit dem

\usspruch dieses Kollegen, die Urkunde genüge ihm
vollkommen, nicht vollständig einig gehe, muss ich doch bekennen,
dass der Text bedeutend besser ausgefallen ist, als die Form
der Bekanntmachung erwarten Hess. Die in der äussern Aus-

ührung recht geschmackvolle Urkunde bezeugt, dass der
Lihaber des Konkordatsgeometerpatentes befugt ist, den Beruf
als Grundbuchgeometer auszuüben.

Wenn ich auch nicht recht begreifen kann, warum uns nicht
klipp und klar das Patent eines Grundbuchgeometers zuerkannt
wird — haben doch die im letzten Jahr ernannten Grundbuchgeometer

keine andere Ausbildung erhalten als wir — so bin
ich doch überzeugt, dass nach Bekanntwerden des Textes der
Urkunde die Aufregung in der Geometerschaft sich legen wird.
Oennoch würde es mich freuen, wenn wir durch die Bemühungen
des ZentralVorstandes vom eidg. Grundbuchamte die Zusicherung
rhielten, dass wir nicht nur befugt sind, den Beruf als Grund-

i uchgeometer auszuüben, sondern dass uns das Recht zuerkannt
~mrd, uns Grundbuchgeometer zu nennen. Th. B.
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